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Nr. 22 Donnerstag, 28. Mai 2020

Nr. 1 Öffnung des Rathauses 
für den Besucherverkehr

Das Rathaus ist zu den üblichen 
Öffnungszeiten für den Parteiverkehr 
Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
geöffnet. 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, 
Termine außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten telefonisch zu ver-
einbaren.

Wir bitten hier um Ihr Verständ-
nis, dass weiterhin den rechtli-
chen Vorgaben nach der Dritten 
und Vierten  Änderung der Baye-
rischen Infektionsschutzverordnung 
und den Vorgaben der Allgemein-
verfügung Folge zu leisten ist.  
Deshalb ist es auch notwendig bei 
Besuchen im Rathaus Kaisheim 
Mund- und Nasenschutz zu tragen. 
Zudem weisen wir auf die Einhal-
tung der Hygiene und Abstandsre-
geln hin.

Um unnötige Wartezeiten zu ver-
meiden, ersuchen wir Sie dringend, 
vorher mit dem jeweiligen Referat ei-
nen Termin zu vereinbaren (Telefon 
(09099/9660-0) oder per e-Mail). 
Die Kontaktdaten finden Sie auf un-
serer Homepage unter der Rubrik 
Rathaus & Service - Rathausteam.

Nr. 2 Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts

Der Markt Kaisheim erlässt auf-
grund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 
35, 40, 41, 88 und 103 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern 
folgende Satzung:

§ 1 – Zusammensetzung 
des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem 
berufsmäßigen ersten Bürgermeister 
(§ 4) und 16 ehrenamtlichen Mit-
gliedern.

§ 2 - Ausschüsse
(1) Der Gemeinderat bestellt zur 

Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige 
Ausschüsse:
1. den Haupt- und Finanzaus-

schuss, sowie gleichzeitig Fe-
rienausschuss, bestehend aus 
dem Vorsitzenden und 7 eh-
renamtlichen Gemeinderats-
mitgliedern,

2. den Bau- und Umweltaus-
schuss, bestehend aus dem Vor-
sitzenden und 7 ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern,

3. den Sozial-, Kultur- und Ver-
einsausschuss, bestehend aus 
dem Vorsitzenden und 7 eh-
renamtlichen Gemeinderats-
mitgliedern,

4. den Rechnungsprüfungsaus-
schuss, bestehend aus 7 Mit-
gliedern des Gemeinderats. 

(2) Den Vorsitz in den in Absatz 1 
Ziffern 1- 3 genannten Ausschüs-
sen führt der erste Bürgermeister. 
Im Rechnungsprüfungsausschuss 
führt ein vom Marktgemeinde-
rat bestimmtes Ausschussmitglied 
den Vorsitz. 

(3) Die Ausschüsse sind vorberatend 
tätig, soweit der Gemeinderat 
selbst zur Entscheidung zuständig 
ist. Im übrigen beschließen sie an-
stelle des Gemeinderats (beschlie-
ßende Ausschüsse). 

(4) Das Aufgabengebiet der Aus-
schüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit 
es nicht durch gesetzliche Bestim-
mungen festgelegt ist. 

§ 3 – Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder;  

Entschädigung
(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei den 
Beratungen und Entscheidungen 
des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse. Außerdem können ein-
zelnen Mitgliedern besondere 
Verwaltungs- und Überwachungs-
befugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung übertragen 
werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinde-
ratsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein 
Sitzungsgeld von je 25,00 EUR 
für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Marktgemeinde-

rates oder eines Ausschusses. 
(3) Marktgemeinderatsmitglieder, 

die Arbeitnehmer sind, haben au-
ßerdem Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstaus-
falls. Selbstständig Tätige erhal-
ten eine Pauschalentschädigung 
von 20,00 EUR je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch 
Zeitversäumnis ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist. Sonstige 
Gemeinderatsmitglieder, denen 
im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhal-
ten eine Pauschalentschädigung 
von 15,00 EUR je volle Stunde. 
Die Ersatzleistungen nach diesem 
Absatz werden nur auf Antrag ge-
währt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinde-
ratsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten 
und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reiseko-
stengesetzes. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für den 
Ortssprecher entsprechend. 
§ 4 – Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beam-
ter auf Zeit. 

§ 5 – Weitere Bürgermeister
Der zweite und der dritte Bürger-

meister sind Ehrenbeamte.  
§ 6 – Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Mai 
2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung zur Regelung von Fra-
gen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 23. Mai 2014 au-
ßer Kraft. 
Kaisheim, den 20.05.2020

Martin Scharr 
1. Bürgermeister 

Nr. 3 Aufstellung  
des Bebauungsplanes 
„Kreuzwiesen IV“, 
Hafenreut 
hier: Beteiligung  
der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Marktgemeinderat Kais-
heim hat am 18.12.2019 in öffent-
licher Sitzung die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Kreuzwiesen 
IV“ im Verfahren gem. § 13b i.V.m. 

§13 a BauGB beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 
28.12.2019 im Amtsblatt Nr. 52 
ortsüblich gekannt gemacht.  
Mit der Planung wurde das Pla-
nungsbüro Godts, Römerstraße 6 
in 73467 Kirchheim am Ries beauf-
tragt.

Der Geltungsbereich umfasst 
die Flurnummern (TF= Teilfläche) 
77/31 (TF) und 78 (TF), jeweils Ge-
markung Hafenreut.

Das Gebiet des Bebauungs-
plans „Kreuzwiesen IV“ ist wie 
folgt umgrenzt:
• im Norden durch die Fl.-Nr. 78 

(TF, Acker), 77/31 (TF, Straße 
„An der Kreuzwiese“)

• im Osten durch die Fl.-Nrn. 
77/24 (Wohnen), 77/31 („An der 
Kreuzwiese“), 77/26 (Grünflä-
che), 77/27, 77/32 (jeweils Woh-
nen), 77/29 (Straße „An der 
Kreuzwiese“), 77/34 (Wohnen)

• im Süden durch die Fl.-Nr. 80 
(Wirtschaftsweg)

• im Westen durch die Fl.-Nrn. 1 
(Acker)
jeweils Gemarkung Hafenreut

Die Lage des Plangebietes ist dem 
Lageplan zu entnehmen, der nachfol-
gend abgedruckt ist.

Der Markt Kaisheim möchte mit 
diesem Bebauungsplan Planungs-
recht zur Errichtung von Wohnbe-
bauung schaffen, um der ungebro-
chen hohen und konkret bestehenden 
Nachfrage zu entsprechen. Um wei-
terhin konkurrenz- und handlungs-
fähig zu bleiben und auch in den 
Ortsteilen ein entsprechendes Bau-
platzangebot vorhalten zu können, 
erachtet es die Marktgemeinde für er-
forderlich, diesen Bedarf durch den 
vorliegenden Bebauungsplan zu de-
cken. Die Aufstellung des Bebauungs-
planes für das Gebiet „Kreuzwiesen 
IV“ dient der Schaffung von Wohn-
raum, wobei insbesondere die Be-
dürfnisse von Familien mit Kindern 
berücksichtigt werden sollen und 
dementsprechend Einzel- und Dop-
pelhäuser vorgesehen sind.

Der Markt Kaisheim be-
sitzt einen wirksamen Flächen-
nutzungsplan (FNP).   
Dieser verzeichnet für das Plangebiet 
„Wohnbaufläche - Planung“, sodass 
der Bebauungsplan aus den Darstel-
lungen des wirksamen Flächennut-
zungsplanes entwickelt werden kann.

Während des laufenden Ver-
fahrens (Beteiligungszeitraum 
vom 04.05.2020 bis einschließlich 
15.06.2020) haben sich Änderungen 
an der bisher geplanten Erschlie-
ßungssituation ergeben. Über diese 
Änderungen sollen die Bürger sowie 
die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange jedoch nicht 
nachträglich im Rahmen einer erneu-

ten Auslegung informiert werden. 
Sie sollen von Anfang an in das Ver-
fahren mit eingebracht werden, da-
mit keine geänderten oder ergänzten 
Teile, sondern der Bebauungsplan als 
Ganzes beurteilt werden kann.   
Daher hat der Marktgemeinderat be-
schlossen, den Verfahrensschritt nach 
§ 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 BauGB unter 
Wahrung der gesetzlichen Frist neu 
zu beginnen.

Der Marktgemeinderat Kaisheim 
hat in der Sitzung vom 19.05.2020 
den Entwurf gebilligt und beschlos-
sen, diesen für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes 
„Kreuzwiesen IV“ samt Begründung, 
Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung und Sat-
zung jeweils i.d.F. vom 19.05.2020 
kann in der Zeit vom 

vom 08.06.2020  
bis einschließlich 10.07.2020
bei der Marktgemeinde Kaisheim, 

Münsterplatz 5, 86687 Kaisheim von 
jedermann während der jeweils aktu-
ell gültigen allgemeinen Dienststun-
den eingesehen werden. Bitte beach-
ten Sie, dass momentan aufgrund der 
Corona-Krise andere Dienststun-
den gelten. Aktuelle Öffnungszeiten/
Dienststunden sind jederzeit unter 
www.kaisheim.de abrufbar.

Während der Auslegungsfrist 
können Stellungnahmen bzw. An-
regungen und Bedenken schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der 
Marktgemeinde Kaisheim vorge-
bracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Nr. 4 Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können in 

der Gemeindeverwaltung während 
der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

aktuell: 1 Autoschlüssel Marke 
Opel (Gehweg Bernhardisiedlung), 
1 Silbermünze (Spielplatz Berg-
stetten)

Nr. 5 Gemeindebücherei 
Kaisheim

Die Gemeindebücherei ist am 
Donnerstag, den 04.06.2020 von 
15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. An-
sonsten bleibt sie während der 
Pfingstferien geschlossen.

Nr. 6 Recyclinghof Kaisheim 
geschlossen

Aufgrund der Corona-Pandemie 
bleibt der Recyclinghof Kaisheim bis 
auf weiteres geschlossen.

Die Recyclinghöfe in Donau-
wörth/Binsberg und Buchdorf haben 
zu den regulären Öffnungszeiten, der 
Recyclinghof Fünfstetten zu redu-
zierten Öffnungszeiten geöffnet.

Nähere Information erhalten Sie 
auch unter  
www.awv-nordschwaben.de

Scharr 
1. Bürgermeister
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Nr. 22 Donnerstag, 28. Mai 2020

Nr. 1 Sitzung des Stadtent-
wicklungsausschusses

Am Donnerstag, 04. Juni 2020, 
19.00 Uhr findet in der Stadthalle 
Monheim die öffentliche Sitzung 
des Stadtentwicklungsausschusses 
statt.

TAGESORDNUNG:
1. Künftige Arbeit im Stadtentwick-

lungsausschuss, Diskussion und 
Beschluss

2. Waldbaden – Antrag SPD-Frakti-
on, Diskussion und Beschluss

3. Radwegekonzept Stadt Monheim: 
Aktuelle Entwicklungen, Diskussi-
on und Beschluss

4. Thema Drei-Stämme-Stadt Mon-
heim, Diskussion weitere Schrit-
te und Anpassung Stadtlogo, Be-
schluss

5. Monheim summt! – Aktuelle Ent-
wicklungen, Diskussion

6. Folder „Monheim erleben“, Dis-
kussion Entwurf

7. Sonstiges

Nr. 2 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91/ 90 91 - 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 

Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 3 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist bis November am Frei-
tag von 14.00 bis 17.00 Uhr und am 
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr ge-
öffnet.

Dabei gelten folgende Vorsichts-
maßnahmen:
– Es dürfen max. 4 Autos gleichzei-

tig im Recyclinghof bzw. Grün-
sammelplatz sein.

– Die AWV-Mitarbeiter regeln den 
Zugang.

– Die AWV-Mitarbeiter helfen nicht 
beim Abladen um Nähe zu ver-
meiden.

– Aus Arbeits- und Gesundheits-
schutzgründen müssen Kinder im 
Auto bleiben.

– Die AWV-Mitarbeiter haben das 
Recht, Großmengen die zu einer 
erheblichen Verzögerung führen, 
zurückzuweisen.

– Alle Anlieferer bittet der AWV 
auch bei langen Wartezeiten in Ih-
ren Fahrzeugen zu bleiben. 

Nähere Informationen erhalten Sie auch 
unter www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE BUCHDORF

Satzung zur Regelung  
von Fragen des örtlichen  

Gemeindeverfassungsrechts  
Redaktionelle Berichtigung

§ 6 Satz 1 hat folgenden Wortlaut:

Diese Satzung tritt zum 01.05.2020 
in Kraft.

Grob 
Erster Bürgermeister

B) GEMEINDE RÖGLING

Satzung zur Regelung  
von Fragen des örtlichen  

Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde Rögling erlässt auf 
Grund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 
35, 40, 41, 88 und 103 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern 
folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung  
des Gemeinderates

Der Gemeinderat besteht aus dem 
ehrenamtlichen ersten Bürgermei-
ster und 8 ehrenamtlichen Mitglie-
dern.

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat bestellt zur 
Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben den Rech-
nungs-prüfungsausschuss, beste-
hend aus dem Vorsitzenden und 
3 weiteren ehrenamtlichen Ge-
meinderatsmitgliedern.

(2) Im Rechnungsprüfungsaus-
schuss führt ein vom Gemeinde-
rat bestimmtes ehrenamtliches 
Gemeinderatsmitglied den Vor-
sitz.

(3) Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss ist vorberatend tätig, so-
weit der Gemeinderat selbst zur 
Entscheidung zuständig ist. Im 
Übrigen beschließt er anstel-
le des Gemeinderats (beschlie-
ßender Ausschuss).

(4) Das Aufgabengebiet des Rech-
nungsprüfungsausschusses im 
Einzelnen ergibt sich aus der 
Geschäftsordnung, soweit es 
nicht durch gesetzliche Bestim-
mungen festgelegt ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder;  
Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei den 
Beratungen und Entscheidungen 
des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse. Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besonde-
re Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer 
Vorschrift der Geschäftsordnung 
übertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinde-
ratsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein 
Sitzungsgeld von je € 20,00 für 
die notwendige Teilnahme an Sit-
zungen des Gemeinderates oder 
eines Ausschusses.

(3) Gemeinderatsmitglieder, die Ar-
beiter oder Angestellte sind, ha-
ben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des nachgewiesenen Ver-
dienstausfalls. Die Ersatzlei-
stungen werden nur auf Antrag 
gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinde-
ratsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten 
und Tagegelder nach den Sätzen 
des Bayerischen Reisekostenge-
setzes.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Eh-
renbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister ist Eh-
renbeamter.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungs-
rechts vom 13.05.2014 außer Kraft.

Rögling, 14.05.2020

Auernhammer 
Erster Bürgermeister

C) GEMEINDE ‚TAGMERSHEIM

Satzung zur Regelung  
von Fragen des örtlichen  

Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde Tagmersheim er-
lässt auf Grund der Art. 20a, 23, 32, 
33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung  
des Gemeinderates

Der Gemeinderat besteht aus der 
ehrenamtlichen ersten Bürgermei-
sterin und 12 ehrenamtlichen Mit-
gliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat bestellt zur 
Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben den Rech-
nungsprüfungsausschuss, beste-
hend aus dem Vorsitzenden und 
3 weiteren ehrenamtlichen Ge-
meinderatsmitgliedern.

(2) Im Rechnungsprüfungsausschuss  
führt ein vom Gemeinderat be-
stimmtes ehrenamtliches Ge-
meinderatsmitglied den Vorsitz.

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss  
ist vorberatend tätig, soweit der 
Gemeinderat selbst zur Ent-
scheidung zuständig ist. Im Üb-
rigen beschließt er anstelle des 
Gemeinderats (beschließender 
Ausschuss).

(4) Das Aufgabengebiet des Rech-
nungsprüfungsausschusses im 
Einzelnen ergibt sich aus der 
Geschäftsordnung, soweit es 
nicht durch gesetzliche Bestim-
mungen festgelegt ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder;  
Entschädigung

(1) Die Tätigkeit der ehrenamt-
lichen Gemeinderatsmitglieder 
erstreckt sich auf die Mitwirkung 
bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats 
und seiner Ausschüsse. Außer-
dem können einzelnen Mitglie-
dern besondere Verwaltungs- 
und Überwachungsbefugnisse 
nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen wer-
den.

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinde-
ratsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein 
Sitzungsgeld von je 25,00 € für 
die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Gemeinderates 
oder eines Ausschusses.

(3) Gemeinderatsmitglieder, die Ar-
beiter oder Angestellte sind, ha-
ben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des nachgewiesenen Ver-
dienstausfalls. Die Ersatzlei-
stungen werden nur auf Antrag 
gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinde-
ratsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten 
und Tagegelder nach den Sätzen 
des Bayerischen Reisekostenge-
setzes.

§ 4
Erste Bürgermeisterin

Die Erste Bürgermeisterin ist Eh-
renbeamte.

§ 5
Weitere Bürgermeisterin

Die zweite Bürgermeisterin ist 
Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungs-
rechts vom 14.05.2014 außer Kraft.

Tagmersheim, 13.05.2020
GEMEINDE

Riedelsheimer 
Erste Bürgermeisterin


